
Interfraktionelle Motion glp, SP/JUSO (Michael Köpfli, glp / Giovanna Battagliero, SP): 
Chancengleichheit auch im Software-Bereich!

Man stelle sich vor: Die Stadt Bern vergibt ihre Bauprojekte stets an die gleiche 
Bauunternehmung, ohne andere Offerten einzuholen. Man stelle sich weiter vor, sie 
begründe dieses Vorgehen damit, dass diese Bauunternehmung bereits frühere Projekte 
durchgeführt habe und so eine Art Baustandard in der Stadt Bern geschaffen habe. Zudem 
habe sich die städtische Verwaltung inzwischen daran gewöhnt, mit dieser Baufirma 
zusammen zu arbeiten. Ein Wechsel zu einer anderen Bauunternehmung lohne sich daher 
auch dann nicht, wenn diese kostengünstiger und effizienter arbeitet, da der Aufwand und 
die (kurzfristigen) Kosten für die Umstellung zu hoch seien.

Eine absurde Vorstellung? Man ersetze nur „Bauprojekte“ durch „Software-Anschaffungen“
und „die gleiche Bauunternehmung“ durch „Microsoft“ (oder andere Anbieter von
proprietärer Software wie z.B. SAP) und man schildert weitestgehend die Realität im IT-
Bereich.

Damit bei Neuanschaffungen oder Lizenzerneuerungen von Computer-Software das jeweils 
am besten auf die jeweiligen Bedürfnisse der Verwaltung zugeschnittene Produkt den 
Vorzug erhält, muss die Stadt Bern für Chancengleichheit in diesem Prozess sorgen. Dazu 
muss die Stadt Bern dafür sorgen, dass der Lock-In-Effekt1 im Bereich der Computer-
Software abnimmt. Dies ist bei einem Grossteil der heute eingesetzten Software nicht der 
Fall.

Konkurrenzprodukten zur heute verwendeten Software - insbesondere aus dem FOSS2-
Bereich - wird dadurch die Chance genommen, überhaupt an einem fairen und 
transparenten Wettbewerb teilzunehmen. 

Um dies zu ändern, muss die Verwaltung für offene Standards3 und Plattformunabhängig-
keit im Software-Bereich sorgen (insbesondere auch bei den Dateiformaten).

Der Gemeinderat wird daher aufgefordert:

1. Offene Standards als Muss-Kriterium bei der Neuanschaffung bzw. Lizenz-
erneuerung von Software aufzunehmen.

2. Die Anforderungen an „offene Standards“ mittels einer eindeutigen Kriterienliste zu 
definieren. Diese muss zwingend folgende Punkte enthalten:
2.a) Der Standard wurde von einer Organisation ohne Gewinnorientierung4 definiert.

2.b) Der Standard ist öffentlich publiziert. Seine Spezifikation ist frei verfügbar und 
darf kopiert und weitergegeben werden.

2.c) Die Wiederverwendung des Standards unterliegt keinen Beschränkungen.

1 Als Lock-In-Effekt bezeichnet man den Gesamtaufwand (Personal, Infrastruktur, Lizenz- und Migrationskosten, etc), 
die eine Änderung der aktuellen Situation unwirtschaftlich machen.

2 Free and Open Source Software – freie und quelloffene Computerprogramme
3 So ist z.B. der 'DINA4'-Standard ein offener Standard: er wurde von einem unabhängigen Gremium unter Einbezug 

aller relevanten Parteien entwickelt, er ist in jedem Land der Welt genau gleich definiert und jedermann kann jederzeit 
ohne Lizenzabgaben Produkte entwickeln, die auf dem Standard 'DIN A4' beruhen.

4 z.B.  IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers -> z.B. WLAN-Standards), OASIS (Organization for the 
Advancement of Structured Information Standards)
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2.d) Es dürfen keine proprietären Softwareprodukte als Standards definiert werden.

3. Zu gewährleisten, dass bei Aufträgen über Neuanschaffungen bzw. Lizenz-
erneuerungen von Computer-Software die Vorgaben betreffend Ausschreibungen 
nach WTO-Richtlinien konsequent umgesetzt werden.
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